
Mitteilungen Gemeinderat
Ersatz Beleuchtung Feuerwehrdepot: 
Auftragsvergabe
Der Ersatz der Beleuchtung im Feuer­
wehrdepot auf LED ist im Budget 2026 
mit dem Betrag von 16 000 Franken vor­
gesehen. Der Rat erteilte den Auftrag an 
die Firma Ellenbroek Hugentobler AG, 
Weinfelden.

Digitale Sitzungsunterlagen  
im Gemeinderat
Seit einigen Monaten setzt die Gemeinde 
Bürglen für ihre Geschäftsverwaltung die 
Software «CMI» der Abraxas aus St. Gal­
len ein. Vorerst wurde die Software in den 
Bereichen «Gemeindekanzlei» und «Bau­
wesen» eingeführt. Im nächsten Schritt 
wird diese in alle Abteilungen in Ver­

waltung und Werkhof implementiert. Die 
Software ermöglicht die gesamtheitliche 
Bewirtschaftung der Geschäftsdossiers 
und beinhaltet die digitale Archivierung 
mit der gesetzeskonformen Ablage im 
Registraturplan. 
Bestandteil dieser Software ist auch ein 
integriertes Sitzungs-Modul. Dieses Mo­
dul ermöglicht es den Gemeinderats- 
und Kommissionsmitgliedern, ihre Sit­
zungen vollständig digital vorzuberei­
ten, durchzuführen und nachzubearbei­
ten – und das zeitunabhängig und ohne 
umfangreiche Papierunterlagen. 
Die vollständig digitale Arbeitsweise ver­
einfacht die Vorbereitung und Bearbei­
tung der Geschäfte und trägt zu einem 
effizienteren Verwaltungsbetrieb bei. 

Im Zusammenhang mit Belegungen der 
Weiherhütte ist für Anfragen neu ein Ka­
lender auf der Homepage einsehbar, wo 
die Verfügbarkeiten der Hütte angezeigt 
werden.

Eine Anfrage für die Reservation der Wei­
herhütte hat wie bisher über das Reserva­
tionsanfrageformular online zu erfolgen. 

Die Reservation ist erst nach erfolgter 
Rückmeldung seitens der Gemeinde mit 
entsprechender Terminbestätigung ver­
bindlich.

Weiherhütte:  
Belegungen neu online 

einsehbar

Gemeindeverwaltung und Werkhof blei­
ben über die Ostertage vom 
Donnerstag, 2. April 2026, 16 Uhr, bis 
Montag, 6. April 2026, 17 Uhr, geschlossen.

Bei Todesfällen ist das Bestattungsamt 
unter Tel. 071 634 81 10 erreichbar.
Bei Notfällen im Werkbereich wählen 
Sie Tel. 071 634 81 19.

Gemeindeverwaltung und Werkhof 
wünschen Ihnen frohe Ostern.

Öffnungszeiten Ostern

Einwohnerinnen und Einwohner 
können den Neophytensack bei den 
Einwohnerdiensten oder im Werkhof 
beziehen und ihn gefüllt beim Werk-
hof wieder abgeben. Das Angebot ist 
für die Bevölkerung kostenlos. Sie 
leistet damit einen wertvollen Beitrag 
zur Eindämmung exotischer Problem-
pflanzen. 

Sommerflieder, Einjähriges Berufkraut, 
Asiatische Staudenknöteriche oder Rie­
senbärenklau bedrohen einheimische 
Pflanzen, beschädigen die Infrastruktur 
oder können sogar die Gesundheit ge­
fährden. In der Eindämmung dieser un­
erwünschten Gäste sind wir auf Ihre 
Mithilfe angewiesen – gerade in Privat­
gärten, auf öffentlichen Flächen, Schutz­
gebieten oder im Wald. 

Um die Weiterverbreitung zu bremsen, 
ist nebst der Bekämpfung die fachge­
rechte Entsorgung wichtig. Die transpa­
renten 60-Liter-Säcke können bei den 
Einwohnerdiensten oder im Werkhof be­
zogen werden. Die vollen Säcke können 
beim Werkhof wieder abgegeben wer­
den. Sie werden in der Kehrichtverbren­
nungsanlage verbrannt. 

Im Neophytensack werden alle fort­
pflanzungsfähigen Teile der Pflanze ent­
sorgt. Bei krautigen Arten wie der Ame­
rikanischen Goldrute oder dem Schmal­
blättrigen Greiskraut gehört jeweils die 
ganze Pflanze in den Sack. 

Bei Sträuchern oder Bäumen wie beim 
Kirschlorbeer oder der Hanfpalme (Tes­
sinerpalme) sind es die beerenartigen 
Früchte und die Wurzeln. Bei anderen 
Pflanzen sind es die Samen oder die Hül­
senfrüchte. Ein Flyer sowie die Website 
des Amtes für Umwelt (www.neophy­
tensack.ch) listen auf, wie mit welchen 
Problempflanzen zu verfahren ist. Dort 
finden sich auch weitere Flyer und Merk­
blätter zum Umgang mit invasiven Neo­
biota. 

Die Fachstelle Biosicherheit des Amts 
für Umwelt Thurgau führt den Neophy­
tensack auf Wunsch der Gemeinden und 
in enger Zusammenarbeit mit dem Ab­
fallzweckverband KVA Thurgau und 
dem Zweckverband Abfallverwertung 
Bazenheid (ZAB) ein. 

Weitere Informationen finden Sie auf der 
Website www.neophytensack.ch.

Helfen Sie mit:  
Exotische Problempflanzen kostenlos entsorgen

Das Steueramt dankt für das pünktliche 
Einreichen der Steuererklärung 2025 bis 
30. April 2026. Bei Bedarf kann auf der 
Homepage der Gemeinde Bürglen (www.
buerglen-tg.ch) unter Fristverlängerung 
oder über eServices eine Fristverlänge­
rung beantragt werden. 

Die Fristverlängerung ist auch mit dem 
Smartphone über den QR-Code auf der 
Steuererklärung möglich.

Provisorische Steuerrechnung 2026
Mitte April 2026 werden die provisori­
schen Steuerrechnungen 2026 zugestellt. 
Sollten sich die Einkommensverhältnis­
se im Jahr 2026 wesentlich ändern, so 
kann eine Anpassung der Steuerfaktoren 
jederzeit beim Steueramt schriftlich, per 
Mail oder mit den eServices beantragt 
werden.

Zahlungsfristen
Die Zahlungsfristen für die ordentlichen 
Steuerraten bleiben unverändert. Die Zah­
lungen sind wie folgt fällig: 
1. Rate am 31. Mai 2026, 
2. Rate am 31. August 2026
und die 3. Rate am 31. Oktober 2026.

Es besteht auch die Möglichkeit, den ge­
samten Steuerbetrag 2026 auf einmal zu 
begleichen. Ein entsprechender Einzah­
lungsschein liegt der provisorischen Steu­
errechnung 2026 bei.

Bei Fragen erreichen Sie das Steueramt 
unter Tel. 071 634 81 14 oder 
per Mail an steueramt@buerglen-tg.ch
oder carmen.breu@buerglen-tg.ch.

eServices
Nutzung der eServices rund um die Uhr 
unter eSteuerportal Bürglen (www.buer­
glen-tg.ch). Hier finden Sie Informationen 
über das Steuerkonto, die Fristverlänge­
rung für die Einreichung der Steuerer­
klärung und die elektronische Zustel­
lung der Steuerrechnungen/Dokumente.

eBill-Rechnung
Die Zustellung der Steuerrechnungen ist 
auch elektronisch mit eBill möglich. 

Zahlungen und Daueraufträge – 
Anpassung Referenznummer
Für jedes neue Steuerjahr gibt es neue 
Einzahlungsscheine mit einer neu ermit­
telten Referenznummer. Bitte passen Sie 
ihren Dauerauftrag an die neue Refe­
renznummer an, sonst wird die Zahlung 
auf dem falschen Steuerjahr gutge­
schrieben bzw. muss intern umgebucht 
werden.

Informationen Rückstand 
bei komplexen Veranlagungen 
Der Rückstand der Veranlagungen na­
türlicher Personen konnte durch den zu­
sätzlichen Effort an gemeindeeigenen 
Veranlagungen zwischenzeitlich abge­
baut werden. Bei den Veranlagungsar­
beiten von komplexen Steuererklärun­
gen ist die kantonale Steuerverwaltung 
nach wie vor im Rückstand. 

Besten Dank für die Kenntnisnahme. 
Bei Fragen steht Ihnen das Steueramt 
gerne zur Verfügung.

� Steueramt Bürglen

Steuererklärung 2025

• �5. April 1941:� Sameli Hans, Bürglen
• �1. Mai 1946: Hänseler Peter, Istighofen

Der Gemeinderat gratuliert herzlich 
zum Geburtstag!

Geburtstagsjubilare

www.buerglen-tg.ch/Veranstaltungen
Donnerstag, 9. April
• �Mittagstisch für Senioren,  

Bürgler Forum, 11 Uhr,  
Restaurant Freihof, Bürglen 

Samstag, 11. April
• �Obligatorisches Schiessen,  

Schützengesellschaft Leimbach 
Donnerstag, 16. April
• �Betriebsbesichtigung der GDELS- 

Mowag GmbH in Kreuzlingen,  
Bürgler Forum

Dienstag, 21. April
• �Spielenachmittag, 14 Uhr,  

Ev. Kirchgemeinde Bürglen,  
Kirchgemeindehaus

• �Schulgemeindeversammlung,  
VSG Bürglen, 20 Uhr,  
Mehrzweckhalle, Bürglen

Freitag, 24. April
• �Flosstaufe, Flossclub Wasserflöh, 

16.30 Uhr, Stern, Moos
Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Mai
• �Atelierwochenende Kulturpool  

Mittelthurgau, 18 Kulturschaffende 
öffnen ihre Ateliers

Agenda

Im Ordentlichen Verfahren:
• �A. und R. Baumann, Bürglen,  

Speggaggerstrasse: Neubau  
Einfamilienhaus mit Garage  
und PV-Anlage

• �IG Kinderspielplatz Thur, Bürglen, 
Thurvorland: Aufstellen einer Seil­
bahn und einer Slackline

• �V. und R. Padrun, Bürglen, Türliacker­
strasse 13: Erstellung Grillplatz mit 
Sichtschutzwand

Hinweis
Für die Bearbeitung und Archivierung 
der eingehenden Baugesuche werden 
sämtliche Gesuchsunterlagen digital er­
fasst. 

Wir bitten Sie deshalb, Baupläne neben 
den physischen Exemplaren jeweils als 
einzelne PDF-Dateien per E-Mail zuzu­
stellen.

Vielen Dank für Ihre geschätzte, 
wertvolle Mithilfe.

Baubewilligungen

Die Gebäudeversicherung Thurgau 
(GVTG) hat die Feuerwehren im Kanton 
mit einem vollständig autarken Alarmie­
rungssystem ausgerüstet. Dieses System 
stellt die Alarmierung der Einsatzkräfte 
auch bei Ausfällen der öffentlichen 
Stromversorgung oder Kommunikations­

netze – etwa bei einem Blackout, Cyber­
angriff etc. – sicher. Die Alarmierung 
erfolgt dabei über lokale Funksender, 
Notalarmierungsboxen und Pager.
In Bürglen befindet sich die Notalarmie­
rungsbox auf der Ostseite des Feuer­
wehrdepots. 

Notfallalarmierung der Feuerwehr

Im Normalbetrieb erfolgt die Alarmierung weiterhin über die Notrufzentrale 118.

Atelier-Wochenende 
Kulturpool Mittelthurgau

18 Kunstschaffende öffnen ihre Ateliers
Das Atelier-Wochenende soll es einer breiten Öffentlichkeit ermöglichen, Ein­
blicke in das regionale Kunstschaffen direkt am Ort der Entstehung zu erhalten 
und im persönlichen Austausch die Künstlerinnen und Künstler und ihr Schaf­
fen in ihren Ateliers kennenzulernen.

Das Atelier-Wochenende findet vom 1. bis 3. Mai 2026 statt. 
Von den 18 Kunstschaffenden, welche ihre Türen öffnen, nehmen nachfolgen­
de 2 Kunstschaffende mit ihrem Atelier auf dem Gemeindegebiet Bürglen teil:
• �Andreas Junghans, Bürglen (SUN-Areal, Industriestrasse 2v)
• �Brigitte Schneider, Istighofen (Wilerstrasse 1, Elementwerk)

Wasserentnahme ab Hydranten –  
nur mit Bewilligung
Hydranten sind ausschliesslich für die Löschwasserversorgung vorgesehen und 
gehören nicht zum öffentlichen Trinkwassernetz. Beachten Sie bitte, dass tem­
poräre Wasserbezüge ab Hydranten (Poolbefüllung, Bewässerung etc.) nur mit 
ausdrücklicher Bewilligung der Gemeinde erlaubt sind. 
Wer Wasser ab Hydrant beziehen möchte, muss sich frühzeitig beim Werkhof 
melden. Bei Bewilligung wird ein Wasserzähler abgegeben. 

� Wasserversorgung Bürglen, Tel. 071 634 81 19


